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Seit Jahresbeginn sind Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen und Ge-
tränke zum Mitnehmen verkaufen, verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehr-
wegverpackungen anzubieten. Die neue Mehrwegangebotspflicht aus dem 
Verpackungsgesetz muss von allen „Letztvertreibenden“ eingehalten wer-
den, die Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff sowie Einweggetränke-

becher unabhängig von deren Material in Verkehr bringen. Damit sind all jene gemeint, 
die mit Essen oder Getränken befüllte Take-away-Verpackungen an Verbraucher verkau-
fen, wie z. B. Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch Kantinen, Tankstellen, Supermärkte 
oder Cateringbetriebe.

Von der Pflicht ausgenommen sind kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätis und Kioske, in 
denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die gleichzeitig eine La-
denfläche von nicht mehr als 80 m2 haben. Statt der oben dargestellten Mehrwegange-
botspflicht haben diese Betriebe die Option, ihren Kunden zu ermöglichen, mitgebrachte 
Mehrwegbehältnisse befüllen zu lassen. Ketten, wie zum Beispiel Bahnhofsbäckereien, 
können von der Ausnahme für kleine Unternehmen keinen Gebrauch machen.

Ab 1.1.2023 wird die Förderung für Elektroautos degressiv ausgestaltet und 
es gibt sie nur noch für rein elektrische Fahrzeuge. Maßgeblich für den För-
derantrag ist das Datum der Antragstellung beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (bafa.de/elektromobilitaet). Eine Antragstellung ist 
nur für Fahrzeuge möglich, deren Zulassung bereits erfolgt ist.
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Beim Umweltbonus beträgt der Bundesanteil an der Förderung ab 1.1.2023 4.500 € 
bis zu einem Netto-Listenpreis des Basismodells von 40.000 € und 3.000 € bei einem 
Netto-Listenpreis über 40.000 € bis 65.000 €. Die Mindesthaltedauer beim Kauf und 
beim Leasing verdoppelt sich auf 12 Monate.

Ab 1.9.2023 sind nur noch Privatpersonen antragsberechtigt und ab 1.1.2024 sinkt 

der Bundesanteil auf 3.000 € und der Förderdeckel auf 45.000 € Netto-Listenpreis des 
Basismodells. Der Anteil der Hersteller beträgt, wie bisher, 50 % der Gesamt-Bundes-
förderung.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof v. 8.12.2022 muss der 
Betreiber einer Suchmaschine die in dem aufgelisteten Inhalt enthaltenen 
Informationen auslisten, wenn der Antragsteller nachweist, dass sie offen-

sichtlich unrichtig sind. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich dieser Nachweis aus 
einer gerichtlichen Entscheidung ergibt, die gegen den Herausgeber der Website erwirkt 
wurde.

In Bezug auf die Anzeige der Fotos in Gestalt von Vorschaubildern („thumbnails“) betont 
der Gerichtshof, dass die nach einer namensbezogenen Suche erfolgende Anzeige von 
Fotos der betroffenen Person in Gestalt von Vorschaubildern einen besonders starken 
Eingriff in die Rechte dieser Person auf Schutz des Privatlebens und der personenbezo-

genen Daten darstellen kann.

Der Gerichtshof stellt fest, dass der Betreiber einer Suchmaschine, wenn er in Bezug auf 
in Gestalt von Vorschaubildern angezeigte Fotos mit einem Auslistungsantrag befasst 
wird, prüfen muss, ob die Anzeige der fraglichen Fotos erforderlich ist, um das Recht auf 
freie Information auszuüben, das den Internetnutzern zusteht, die potenziell Interesse 
an einem Zugang zu diesen Fotos haben.

Das Errechnen der Höhe einer Vorfälligkeitsentschädigung im Fall der vor-
zeitigen Rückführung eines Darlehens gehört zu den vertraglichen Neben-

pflichten einer Bank gegenüber Verbrauchern. Die Bank darf dafür kein ge-

sondertes Entgelt verlangen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat mit 
seiner Entscheidung eine Bank verurteilt, die Verwendung einer Klausel, mit der 100 € 
für die Errechnung verlangt wurden, zu unterlassen.

Die Richter führten aus, dass ein Darlehensnehmer grundsätzlich ein Informationsbe-

dürfnis hat. Die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung ist komplex und beinhaltet 
Rechenoperationen, die für den durchschnittlichen Verbraucher schwer nachzuvollzie-

hen sind. Die Bank kann dagegen die Entschädigung mithilfe eines Computerprogramms 
ohne großen Aufwand errechnen. Die Berechnung stellt damit keine zusätzliche Sonder-
leistung dar, die einer gesonderten Vergütung unterliegt. Dies gilt unabhängig davon, 
ob es tatsächlich zur vorzeitigen Rückführung kommt oder nicht.

Das Bundesarbeitsgericht stellte in seinem Beschluss vom 13.9.2022 klar, 
dass Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet sind, ein Sys-
tem einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit 
erfasst werden kann.

Festlegungen zum Inhalt der Arbeitszeitdokumentation sind noch nicht getroffen wor-
den. Aber um die Einhaltung der Höchstarbeitszeit sowie der täglichen und wöchent-
lichen Ruhezeiten wirksam gewährleisten zu können, muss der Arbeitgeber Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit eines jeden Arbeitnehmers aufzeichnen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales plant im ersten Quartal 2023 einen Vor-
schlag für die Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zu 
machen. Zurzeit ist im ArbZG geregelt, dass der Arbeitgeber zur Aufzeichnung der werk-

täglichen Arbeitszeit über acht Stunden sowie der gesamten Arbeitszeit an Sonn- und 
Feiertagen verpflichtet ist.
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Den Absender einer E-Mail trifft die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, 
dass die E-Mail dem Empfänger zugegangen ist. Ihm kommt nicht dadurch 
die Beweiserleichterung des Anscheinsbeweises zugute, dass er nach dem 
Versenden keine Meldung über die Unzustellbarkeit der E-Mail erhält.

Dieser Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG) lag der nachfolgende Sach-
verhalt zugrunde: Ein Mann und ein Unternehmen hatten einen Darlehensvertrag über 
60.000 € für eine Fortbildung zum Flugzeugführer abgeschlossen. Im Vertrag war ge-
regelt, dass das Unternehmen auf die Rückzahlung verzichtet, wenn es dem Darlehens-
nehmer aus betrieblichen Gründen, insbesondere mangels Bedarfs an Flugzeugführern, 
nicht innerhalb von fünf Jahren nach Beendigung der Schulung die Übernahme in ein 
Cockpit-Arbeitsverhältnis anbietet. Es wurde ein Arbeitsvertrag geschlossen. Allerdings 
war zwischen dem Unternehmen und dem Arbeitnehmer streitig, wann das Arbeitsver-
hältnis angeboten wurde. Der Arbeitgeber gab an, dass er am letzten Tag der Frist eine 
E-Mail an den Mann schickte und reduzierte das Gehalt entsprechend der Vereinba-
rungen im Darlehensvertrag. Der Arbeitnehmer behauptete, dass ihm die Mail erst drei 
Tage nach Ablauf der Frist zugegangen war. Da der Arbeitgeber seine Angaben nicht 
beweisen konnte, entschied das LAG zugunsten des Arbeitnehmers.

Wenn ein Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum die Durchschnittsleis-
tung um mehr als 1/3 unterschreitet, kann dies im Einzelfall nach einschlä-
giger Abmahnung eine verhaltensbedingte ordentliche Kündigung rechtfer-
tigen, entschieden die Richter des Landesarbeitsgerichts Köln im Mai 2022.

Hat der Arbeitgeber vorgetragen, dass die Leistungen des Arbeitnehmers über einen 
längeren Zeitraum den Durchschnitt im vorgenannten Sinne unterschritten haben, ist 
es Sache des Arbeitnehmers, hierauf zu entgegnen, gegebenenfalls das Zahlenwerk und 
seine Aussagefähigkeit im Einzelnen zu bestreiten und/oder darzulegen, warum er mit 
seiner deutlich unterdurchschnittlichen Leistung dennoch seine persönliche Leistungs-
fähigkeit ausschöpft. Hier können altersbedingte Leistungsdefizite, Beeinträchtigungen 
durch Krankheit, aber auch betriebliche Umstände eine Rolle spielen. Legt der Arbeit-
nehmer derartige Umstände plausibel dar, so ist es alsdann Sache des Arbeitgebers, sie 
zu widerlegen. Trägt der Arbeitnehmer hingegen derartige Umstände nicht vor, gilt das 
schlüssige Vorbringen des Arbeitgebers als zugestanden. Es ist dann davon auszugehen, 
dass der Arbeitnehmer seine Leistungsfähigkeit nicht ausschöpft.

Der Eigentümer einer 33,1 m2 großen Einzimmerwohnung mit Kochnische, 
fensterlosem Bad/WC, Flur und Balkon in Frankfurt a. M. vermietete diese 
teilmöblierte Wohnung für 550 €/Monat kalt zzgl. Nebenkosten von 180 €/
Monat. Auf Anzeige des Mieters ermittelte das Amt für Wohnungswesen 
wegen des Verdachts der Mietpreisüberhöhung.

Das Amtsgericht verurteilte daraufhin den Vermieter wegen vorsätzlichen Vereinnah-
mens einer unangemessenen hohen Miete unter Ausnutzung des in Frankfurt a. M. herr-
schenden Mietwohnungsangebotes zu einer Geldbuße von 3.000 €. Das Oberlandesge-
richt Frankfurt a. M. (OLG) hat diese Entscheidung mit seinem Beschluss v. 1.11.2022 
bestätigt. Die Richter des OLG führten aus, dass eine Miete, die um mehr als 20 % über 
dem üblichen Entgelt liegt, unangemessen ist.

Nach der Straßenverkehrsordnung darf ein Fahrstreifen nur gewechselt wer-
den, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. 
Steht eine Kollision zweier Kraftfahrzeuge in einem unmittelbaren zeitlichen 
und örtlichen Zusammenhang mit einem Fahrspurwechsel, spricht grund-
sätzlich der Anscheinsbeweis für die Missachtung der Sorgfaltspflichten, die 
für den Spurwechsler gelten. Den Spurwechsler trifft dann im Regelfall eine 
Alleinhaftung.

In einem vom Oberlandesgericht München (OLG) entschiedenen Fall kam es auf einer 
Autobahn im Zusammenhang mit einem Spurwechsel zu einem Unfall. Dieser wurde 
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maßgeblich vom Spurwechsler verursacht. Die Richter hatten jedoch zu klären, ob der 
Geschädigte u. U. mithaftet, da er die Richtgeschwindigkeit (130 km/h) um 70 km/h 
überschritten hatte. Nach den Ausführungen eines Sachverständigen hätte der Unfall 
bei Einhaltung der Richtgeschwindigkeit vermieden werden können.
Das OLG hielt eine Haftungsbeteiligung des Überholenden von 25 % für sachgerecht.

Die Bestellung eines Verfahrensbeistands nach dem Gesetz über das Verfah-

ren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (FamFG) ist regelmäßig erforderlich, wenn das Interesse des Kindes 
zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem Gegensatz steht. Wobei 

für die Erforderlichkeit eines Verfahrensbeistands bereits die Möglichkeit des Bestehens 
eines Interessengegensatzes ausreicht. Ein erheblicher Interessengegensatz ist anzu-

nehmen, wenn es naheliegt, dass die Eltern vornehmlich ihre eigenen Interessen durch-

setzen wollen oder aufgrund der Intensität ihres Konflikts die Gefahr besteht, dass sie 
die Interessen des Kindes aus dem Blick verlieren, wobei entgegengesetzte Sachanträge 
der Eltern ein Indiz für das Bestehen eines solchen Interessengegensatzes sind.

Sieht das Gericht trotz Vorliegens eines Regelbeispiels nach dem FamFG ausnahmsweise 
von der Bestellung eines Verfahrensbeistands ab, so ist dies in der Endentscheidung 
nachprüfbar zu begründen. Es ist nicht ausreichend, dass das Familiengericht meint, 
den Kindeswillen bereits zu kennen. Die Rolle des Verfahrensbeistands ist es gerade und 
insbesondere, das Interesse des Kindes festzustellen und im gerichtlichen Verfahren zur 
Geltung zu bringen.

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer 
Tabelle“ wurde zum 1.1.2023 geändert. Neben den Bedarfssätzen für min-

derjährige und volljährige Kinder änderte sich auch der Bedarf eines Studie-

renden, der nicht mehr bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt. Ferner 
erfolgte eine Anpassung der sog. Selbstbehalte.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als Hilfsmittel für die 
Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine 
bindende rechtliche Wirkung kommt ihr nicht zu. Zum 1.1.2023 betragen die Regelsätze 
bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflichtigen bis 1.900 €:

 » 437 € für Kinder von 0 – 5 Jahren,
 » 502 € für Kinder von 6 – 11 Jahren,
 » 588 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
 » 628 € für Kinder ab 18 Jahren.

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düssel-
dorf unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle.
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 Basiszinssatz: seit 1.1.2023 = 1,62 %; 1.7.2016 – 31.12.2022 = –0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %
 (§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: https://www.bundesbank.de – „Basiszinssatz“.

 Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
 (§ 288 BGB seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
  (abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  (abgeschlossen ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

 Verbraucherpreis- 2022: Dezember = 120,6; November = 121,6; Oktober = 122,2; September = 121,1; 
 index: 2015 = 100 August = 118,8; Juli = 118,4; Juni = 117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3;  
  Februar = 112,5; Januar = 111,5
  Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


